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	Anlage 09 - Frage-Antwortkatalog.doc
Gebäudereinigung BNetzA Standorte Karlsruhe, Konstanz, Reutlingen 




Der Fragen-/Antwortkatalog wird während der Angebotsfrist in der bis dahin aktuellen Fassung allen Bietern zur Verfügung gestellt. Ihr Auskunftsersuchen muss bis zum 25.02.2026 vorliegen und wird bis spätestens 02.03.2026, 18.00 Uhr beantwortet. Der Katalog wird mit dem abschließenden Stand Bestandteil der Vertragsunterlagen und ist damit eine verbindliche Grundlage für die Angebotserstellung.

Fragen zum Inhalt der Ausschreibung sowie zum Verfahren sind in elektronischer Form ausschließlich über den Angebotsassistenten der e-Vergabe-Plattform (www.evergabe-online.de) zu stellen. Sollte dieser nicht verfügbar sein, können Fragen per E-Mail (Ausschreibung@bnetza.de) eingereicht werden. 
Stand: 12.02.2026
	Nr.
	Referenz / Fundstelle
	Bieterfrage
	Antwort

	[Beispiel]
	[z.B. Vordruck für das Angebot]
	[z.B Musterfrage: Ist es möglich das Angebot auf einem firmeneigenen Formular per Fax an die Lieferanschrift zu senden]
	[z.B. Nein. Für öffentliche Vergabeverfahren gelten strenge Formvorschriften. Verwenden Sie, wie in der Anlage „Besondere Bewerbungsbedingungenn“ beschrieben, zwingend die Anlage zur  Angebotserstellung, füllen Sie den Vordruck Angebot vollständig aus (Unterschrift nicht vergessen) und reichen Sie Ihr Angebot über das Portal der E-Vergabe ein).]

	1
	Bekanntmachung
	In der Bekanntmachung wird für Los 2 „Glasreinigung BNetzA Konstanz angegeben“, in den Vergabeunterlagen für Los 2 aber „Gebäudereinigung BNetzA Konstanz“. Gehen wir recht in der Annahme, dass es sich hier um einen redaktionellen Fehler handelt und es sich bei der Ausschreibung von Los 2 auch um eine Gebäudereinigung handelt?
	Ja, die Annahme ist korrekt. Bei Los 2 handelt es sich um die Ausschreibung zur Gebäudereinigung BNetzA Konstanz.
Die Bekanntmachung wurde in diesem Punkt korrigiert.

	2
	Angebot
	Im Vordruck „Angebot“ wird der 30.01.2026 als Abgabefrist sowie der 20.03.2026 als Bindefrist angegeben. 

In den Vergabeunterlagen wird hingegen der 10.03.2026 als Abgabefrist sowie der 20.05.2026 als Bindefrist angegeben.
Welche Daten sind korrekt?
	Die in Anlage 01 – Besondere Bewerbungsbedingungen genannten Fristen sind die richtigen.
Angebotsfrist: 10.03.2026, 10.00 Uhr

Bindefrist: 20.05.2026

Die Anlage „Angebot“ wird mit den neuen Fristen versehen neu hochgeladen. Bei Angebotsabgabe ist dann dieses Formular mit den korrigierten Daten zu verwenden.

	3
	
	Ist eine Objektbesichtigung vorgesehen bzw. verpflichtend?
	Ja, eine Objektbesichtigung für das Objekt, für das ein Angebot abgegeben wird, ist verpflichtend. Siehe hierzu auch

die entsprechenden Hinweise in Punkt 3 „Objektbesichtigung“, enthalten in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der entsprechenden Objekte

· Los 1 – Anlage 03 Leistungsbeschreibung GebR Karlsruhe

· Los 2 – Anlage 03 Leistungsbeschreibung GebR Konstanz

· Los 3 – Anlage 03 Leistungsbeschreibung GebR Reutlingen

Die entsprechende Anlage 08a – Teilnahme Objektbesichtigung ist für jedes der ausgeschriebenen Lose (also für jeden der drei Standorte) verfügbar, bei einer Besichtigung mitzubringen, durch unsere Beschäftigten ausfüllen zu lassen und den Angebotsunterlagen beizufügen.





